
Verband Deutscher Vereine für Aquarien- 
und Terrarienkunde (VDA) e.V. gegr. 1911

Antrag an den VDA-Verbandstag 2025, gemäß § 12 (4) VDA-Satzung
 Datum: 15.02.2025

Antrag 02/2025
Antrag zur Änderung der Verbandsgeschäftsordnung (VGO) 
I. VDA-Bundeskongress h)

Die bisherige Fassung der VGO ist wie folgt zu ändern:

h) Fortbildungsveranstaltungen

1. Gemäß § 2 (3) bietet der Verband u.a. fachbezogene Vortragsveranstaltungen, die auch als 
Kongress, Seminar, Weiterbildung, Ausstellung, Vortragsveranstaltung u.a. in analoger und / oder 
digitaler Form ausgerichtet werden können. 
Diese fachbezogene Fortbildungsveranstaltungen können vom Verband, Bezirk, Verein u.a. 
ausgerichtet werden.

2. Bewerbungen für die Ausrichtung einer Fortbildungsveranstaltung müssen spätestens zur Sitzung 
des Verbandstages im vorausgehenden Jahr vorliegen.
Die Vergabe einer Fortbildungsveranstaltung an einen Ausrichter erfolgt durch Beschluss des 
Verbandstages.

3. Notwendige Räumlichkeiten werden durch den Ausrichter vorgeschlagen.
Verträge für die Umsetzung der Fortbildungsveranstaltung (Räumlichkeiten, Mietzeitraum, 
Vortragstechnik) schließt das Präsidium ab und übernimmt die vertraglich vereinbarten Kosten.

4. Für Art und Umfang des Vortragsprogramms ist das Präsidium in Absprache mit dem Ausrichter 
zuständig. Das Präsidium schließt die erforderlichen Verträge mit den Referenten ab und 
übernimmt die daraus entstehenden Kosten.
Die Kosten für ein zusätzliches, nicht vom Präsidium genehmigtes Programm, übernimmt der 
Ausrichter.

5. Die Teilnahme am Vortragsprogramm ist für VDA-Mitglieder kostenfrei, über Ausnahmen 
entscheidet das Präsidium.

6. Der Ausrichter kann ein zusätzliches Rahmenprogramm anbieten, das er in Eigenverantwortung 
gestaltet. Die daraus entstehenden Kosten trägt der Ausrichter, soweit diese nicht vom VDA-
Präsidium schriftlich und vertraglich genehmigt sind.
Der Ausrichter kann für das Rahmenprogramm Eintrittsgelder zur Kostendeckung erheben.

Begründung: 
Bei derzeitige Form der Bundeskongresse nimmt die Zahl der Teilnehmer kontinuierlich ab und steht in 
keinem Verhältnis zum Aufwand der vom Veranstalter erbracht werden muss.
Es sind zukunftsorientierte Veranstaltungsformen in analoger und digitaler Form anzustreben, die z.B. 
ähnlich früherer und aktueller Fortbildungsseminare, für einen ausgesuchten Interessentenkreis 
durchgeführt werden. 

Anmerkung über bereits vereinbarte VDA-Bundeskongresse:
Bundeskongresse die gemäß VGO 1. h) 4. durch den Verbandstag beschlossen sind, werden nach der 
alten VGO durchgeführt.

(Günther Reichert)  
VDA-Ehrenmitglied

Abstimmungsergebnis (Verein / Verbandsmitglied): 

JA: ....... Stimmen  oder  NEIN:  ....... Stimmen  oder  ENTHALTUNG:        ....... Stimmen

Abstimmungsergebnis (Bezirk, Summe der Ergebnisse der Vereine / Verbandsmitglieder): 

JA: ....... Stimmen   NEIN:   ....... Stimmen   ENTHALTUNG:        ....... Stimmen


